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Luftreinhalteplan München
Rechtsstreit Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 
gegen Freistaat Bayern 

Konsequenzen aus der Rücknahme der Berufung gegen das 
Urteil des Verwaltungsgerichts zum Luftreinhalteplan München 
Antrag Nr. 08-14 / A 05309 der Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN/RL 
vom 10.04.2014

1 Anlage

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00386

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates
vom 30.07.2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten
wie in der Sitzung des Umweltausschusses am 15.07.2014. Die CSU-Fraktion und SPD-
Fraktion haben in der Sitzung den beiliegenden Ergänzungsantrag (vgl. Anlage) gestellt, 
welcher vom Referenten übernommen wurde. Der Umweltausschuss hat nach Antrag und 
unter der Berücksichtigung des Ergänzungsantrages unter Punkt 2 (in Fettdruck 
dargestellt) einstimmig Beschluss gefasst.

Somit ergibt sich folgender neuer Antrag:
1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den vorstehenden Ausführungen zur 

Verwaltungsstreitsache Deutsche Umwelthilfe gegen den Freistaat Bayern.
2. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den 

anderen betroffenen Referaten und der Regierung von Oberbayern eine 
6. Fortschreibung des Luftreinhalteplans zu erarbeiten, die geeignete und im Sinne 
des Urteils des BverwG vom 05.09.2013 (7 C 21.12 – NvwZ 2014, 64) 
verhältnismäßige Maßnahmen enthält, um dem rechtskräftigen Urteil des 
Verwaltungsgerichtes vom 09.10.2012 Rechnung zu tragen. 

3. Dem Stadtrat ist der Entwurf der 6. Fortschreibung des Luftreinhalteplans zur 
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

4. Der Antrag Nr. 08-14 / A 05309 der Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN/RL vom 
10.07.2014 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Die Korreferentin des Referates für Gesundheit und Umwelt, Frau Stadträtin Sabine 
Krieger, die zuständige Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Heide Rieke, sowie die 
Stadtkämmerei haben einen Abdruck der Vorlage erhalten.

II. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister Joachim Lorenz
Berufsmäßiger Stadtrat

III. Abdruck von I. mit II. (Beglaubigungen)
über den stenographischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-S-SB

IV. Wv Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-S-SB
 zur weiteren Veranlassung (Archivierung, Hinweis-Mail).


